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Intertainment 
Aktiengesellschaft

maximiliansplatz 5
80333 münchen

IsIN DE0006223605 
Wertpapierkennnummer 622360

Einladung 
zur ordentlichen Hauptversammlung

Alle Aktionäre unserer Gesellschaft  
werden hiermit zu der am

Freitag, den 06. August 2010, 10:00 Uhr,

in der 
Deutsche Nationalbibliothek
Adickesallee 1
60322 Frankfurt am main
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung  
eingeladen.

Einladung
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tagesordnung

Tagesordnung

1.  
Vorlage des vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlusses der 
Intertainment AG und des vom Vorstand aufgestellten Kon
zernabschlusses, jeweils zum 31.12.2009; Vorlage des gemäß 
§§ 315 Abs. 3 in Verbindung mit 298 Abs. 3 HGB mit dem La
gebericht für die Intertainment AG zusammengefassten Kon
zernlageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts des 
Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 5, 315 Abs. 
4 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das 
Geschäftsjahr 2009; Beschlussfassung über die Feststellung 
des Jahresabschlusses und Billigung des Konzernabschlusses, 
jeweils für das Geschäftsjahr 2009 

 a.  Die vorgenannten Unterlagen können auf der Internet
seite der Gesellschaft unter www.intertainment.de einge
sehen werden. 

 b. Der vorstand schlägt vor zu beschließen:

	 	 •		Der	vom	Vorstand	aufgestellte	Jahresabschluss	für	das	
Geschäftsjahr 2009, der mit einem versagungsver
merk des Abschlussprüfers, der psp peters schönber
ger Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen, 
versehen ist, wird festgestellt. 

	 	 •		Der	 vom	 Vorstand	 aufgestellte	 Konzernabschluss	 für	
das Geschäftsjahr 2009, der mit einem versagungsver
merk des Abschlussprüfers, der psp peters schönber
ger Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen, 
versehen ist, wird gebilligt. 

Der Aufsichtsrat schließt sich diesen Beschlussvorschlägen nicht 
an. 
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2.  
Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vor
stands für das Geschäftsjahr 2009

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem mitglied des vor
stands für das Geschäftsjahr 2009 die Entlastung zu erteilen. 

3.  
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf
sichtsrats (einschließlich des ausgeschiedenen Mitglieds) für 
das Geschäftsjahr 2009

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den mitgliedern des 
Aufsichtsrats (einschließlich des ausgeschiedenen mitglieds) für 
das Geschäftsjahr 2009 die Entlastung zu erteilen. 

4.     
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2010 (sowie des Prüfers für die etwaige 
prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts) 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die psp peters schönberger Gmbh 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen, zum Abschlussprü
fer	 und	 Konzernabschlussprüfer	 für	 das	 Geschäftsjahr	 2010	
sowie zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des 
halbjahresfinanzberichts des Geschäftsjahres 2010, sofern die
ser einer solchen prüferischen Durchsicht unterzogen wird, zu 
wählen. 
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5.     
Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen geneh
migten Kapitals I, des bisherigen genehmigten Kapitals II, die 
Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre 
ganz oder teilweise auszuschließen und über eine entspre
chende Satzungsänderung 

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss 
zu fassen: 

§ 5 Abs. 3, § 5 Abs. 4 und § 5 Abs. 5 der satzung werden 
aufgehoben.

6.  
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmig
ten Kapitals I und die Schaffung einer Ermächtigung des Vor
stands, das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise 
auszuschließen sowie über eine entsprechende Satzungsän
derung 

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss 
zu fassen:

 a.		Es	wird	ein	neues	genehmigtes	Kapital	I	geschaffen	und	in	
§ 5 der satzung ein neuer Absatz 3 mit folgendem Wort
laut eingefügt:

 
   „Der Vorstand ist bis zum 05.08.2015 ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital 
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den 
Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen 
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen um weitere, bis 
zu EURO 1.800.807,09 (in Worten: Einemillionacht-
hunderttausendachthundertsieben EURO Neun Cent) 
zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Der Aufsichtsrat 
ist berechtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 
dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem 
Kapital anzupassen.“
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  b. Es wird eine neue regelung zum Bezugsrechtsausschluss 
geschaffen und in § 5 der satzung ein neuer Absatz 3a mit 
folgendem Wortlaut eingefügt:

   „Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
ermächtigt, bei der Ausübung des genehmigten Ka-
pitals I das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teil-
weise auszuschließen:

  
  a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
   
   b) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 

EURO 1.800.807,09 nicht übersteigt und der Ausga-
bepreis der Stückaktien den Börsenkurs nicht wesent-
lich unterschreitet; auf diese Begrenzung sind Aktien 
anzurechnen, die aufgrund anderer Ermächtigungen 
unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben wurden; 

   
   c) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, ins-

besondere im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen 
oder Wirtschaftsgütern, soweit insgesamt EURO 
1.800.807,09 nicht überschritten werden; auf diese 
Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die aufgrund 
anderer Ermächtigungen unter Bezugsrechtsaus-
schluss ausgegeben wurden;

   
   d) wenn dies erforderlich ist, um den Inhabern der 

von der Gesellschaft ausgegebenen Options- und 
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht ein-
räumen zu können, wie es ihnen nach Ausübung 
ihres Optionsrechts zustünde.“
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7. 
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmi
gten Kapitals II und die Schaffung einer Ermächtigung des 
Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise 
auszuschließen sowie über eine entsprechende Satzungsän
derung 

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss 
zu fassen: 

a.		Es	wird	ein	neues	genehmigtes	Kapital	II	geschaffen	und	
in § 5 der satzung ein neuer Absatz 4 mit folgendem 
Wortlaut eingefügt:

  „Der Vorstand ist bis zum 05.08.2015 ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital 
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den 
Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen 
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen um weitere, bis 
zu EURO 7.203.228,37 (in Worten: Siebenmillio-
nenzweihundertdreitausendzweihundertachtund-
zwanzig EURO Siebenunddreißig Cent) zu erhöhen 
(genehmigtes Kapital II). Der Aufsichtsrat ist berech-
tigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Um-
fang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 
anzupassen.“

 
b.  Es wird eine neue regelung zum Bezugsrechtsausschluss 

geschaffen und in § 5 der satzung ein neuer Absatz 4a 
mit folgendem Wortlaut eingefügt:

  „Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
ermächtigt, bei der Ausübung des genehmigten Kapi-
tals II das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teil-
weise auszuschließen:

 
 a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
 

tagesordnung
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  b) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 
EURO 1.800.807,09 nicht übersteigt und der Ausga-
bepreis der Stückaktien den Börsenkurs nicht wesent-
lich unterschreitet; auf diese Begrenzung sind Aktien 
anzurechnen, die aufgrund anderer Ermächtigungen 
unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben wurden; 

 
  c) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, ins-

besondere im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen 
oder Wirtschaftsgütern, soweit insgesamt EURO 
1.800.807,09 nicht überschritten werden; auf diese 
Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die aufgrund 
anderer Ermächtigungen unter Bezugsrechtsaus-
schluss ausgegeben wurden;

 
  d) wenn dies erforderlich ist, um den Inhabern der 

von der Gesellschaft ausgegebenen Options- und 
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht ein-
räumen zu können, wie es ihnen nach Ausübung 
ihres Optionsrechts zustünde.“

8. 
Wahl des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß § 96 Abs. 
1 AktG in verbindung mit § 10 Abs. 1 der satzung der Gesell
schaft aus drei ausschließlich von den Anteilseignern zu wäh
lenden mitgliedern zusammen. 

Das frühere mitglied des Aufsichtsrats, herr Dr. heribert  
Wiedenhues, hat sein Amt zum 31.12.2009 niedergelegt. 

Der	Vorstand	der	Intertainment	AG	hat	daraufhin	am	14.	Janu
ar 2010 beim registergericht münchen einen Antrag auf Be
stellung von herrn Bertil le claire zum mitglied des Aufsichts
rats gemäß § 104 AktG gestellt. Der Antrag wurde von den 
beiden verbliebenen Aufsichtsratsmitgliedern unterstützt. Das 
registergericht münchen folgte mit Beschluss vom 03.02.2010 
dem Antrag und bestellte herrn le claire zum neuen Aufsichts
ratsmitglied der Intertainment AG.

tagesordnung
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Die Amtszeit des gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieds 
erlischt gemäß § 104 Abs. 5 AktG, sobald der mangel behoben 
ist. Dies ist der Fall, wenn die hauptversammlung ein neues 
mitglied des Aufsichtsrats wählt und dieses die Wahl annimmt. 
Es ist beabsichtigt, die hauptversammlung über die Wahl zum 
Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, 

herrn Bertil le claire, Berlin, ausgeübter Beruf: selbständiger 
Wirtschaftsingenieur,

als mitglied in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen, wo
bei dessen Amtszeit mit dem schluss der hauptversammlung 
endet, die über die Entlastung für das am 31.12.2012 endende 
Geschäftsjahr beschließt.

herr le claire gehört keinen anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten im sinne des § 125 Abs. 1 satz 5 AktG an. herr 
le claire hat zudem keine mitgliedschaften in vergleichbaren 
Kontrollgremien	 in-	 und	 ausländischer	 Wirtschaftsunterneh
men im sinne des § 125 Abs. 1 satz 5 AktG.

Der	vorgeschlagene	Kandidat	hat	für	den	Fall	seiner	Wahl	deren	
Annahme erklärt. herr le claire wird im Falle seiner Wahl ferner 
weiterhin die Funktion gemäß § 100 Abs. 5 AktG ausüben.

Die hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebun
den. 
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Berichte an die Hauptversammlung

Bericht des Vorstands zu den unter Tagesordnungspunkt 6 und 
7 genannten Bezugsrechtsausschlüssen (§ 186 Abs. 4 Satz 2 
in Verbindung mit § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG)

Mit	Punkt	6	der	Tagesordnung	soll	ein	genehmigtes	Kapital	 I	
von insgesamt EUro 1.800.807,09 im Wege der satzungsän
derung geschaffen werden, das bis zum 05.08.2015 befristet 
sein soll.

Mit	Punkt	7	der	Tagesordnung	soll	ein	genehmigtes	Kapital	II	
von insgesamt EUro 7.203.228,37 im Wege der satzungsän
derung geschaffen werden, das bis zum 05.08.2015 befristet 
sein soll.

Zusammen	ergeben	das	genehmigte	Kapital	I	und	das	genehmi
gte	Kapital	II	ein	genehmigtes	Kapital	von	EURO	9.004.035,46,	
das die hälfte des bei Beschlussfassung über die punkte 6 und 
7 der tagesordnung vorhandenen Grundkapitals nicht über
steigt.

Wenn	die	Verwaltung	von	einer	Ermächtigung,	das	Kapital	zu	
erhöhen, Gebrauch macht, wird sie die neuen Aktien aus dem 
genehmigten	Kapital	I	und	II	den	Aktionären	grundsätzlich	zum	
Bezug anbieten. 

Das Bezugsrecht kann jedoch gemäß § 5 Abs. 3a bzw. § 5 Abs. 
4a der satzung für spitzenbeträge ausgeschlossen werden, um 
einen runden Emissionsbetrag und ein glattes Bezugsverhältnis 
zu erreichen.

Der Bezugskurs wird zu gegebener zeit so festgelegt, dass un
ter	 Berücksichtigung	 der	 jeweiligen	 Kapitalmarktverhältnisse	
die Interessen der Aktionäre und die Belange der Gesellschaft 
angemessen gewahrt werden.

Berichte an die hauptversammlung
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Außerdem soll dem vorstand neben der möglichkeit eines Be
zugsrechtsausschlusses für spitzenbeträge auch die möglich
keit eingeräumt werden, das gesetzliche Bezugsrecht der Akti
onäre für bis zu EUro 1.800.807,09 auszuschließen, um bis zu 
einem Betrag von insgesamt EUro 1.800.807,09 im sinne von 
§ 186 Abs. 3 satz 4 AktG die Aktien zu einem Ausgabebetrag 
ausgeben zu können, der die bei Beschlussfassung der Ausgabe 
aktuelle Bewertungsbasis nicht wesentlich unterschreitet, oder 
die neuen Aktien zum Erwerb von Unternehmen oder Unter
nehmensbeteiligungen gegen sacheinlagen auszugeben.

Die Ermächtigung, das Bezugsrecht auszuschließen, um die 
neuen Aktien gegen Bareinlage gemäß § 186 Abs. 3 satz 4 
AktG auszugeben, versetzt den vorstand in die Lage, Aktien 
zum zwecke der platzierung mit einem Ausgabekurs nahe der 
aktuellen Bewertungsbasis zu emittieren. Damit eröffnet sich 
die	Möglichkeit,	bei	einer	Kapitalerhöhung	einen	höheren	Mit
telzufluss als bei einer Bezugsrechtsemission zu erzielen. Dabei 
wird dem schutzbedürfnis der Aktionäre vor einer verwässe
rung ihres Anteilsbesitzes rechnung getragen. selbst bei voller 
Ausnutzung dieser Ermächtigung ist ein Bezugsrechtsausschluss 
nur für einen Betrag möglich, der weniger als 10 % des im 
zeitpunkt des hauptversammlungsbeschlusses vorhandenen 
Grundkapitals ausmacht. Ferner ist festgelegt, dass die Ausga
be der Aktien zur Wahrung der Belange der Aktionäre in enger 
Anlehnung an die aktuelle Bewertungsbasis zu erfolgen hat.

Die Ermächtigung, das Bezugsrecht auszuschließen, um die 
neuen Aktien gegen sacheinlagen zum Erwerb von Unterneh
men oder Unternehmensbeteiligungen auszugeben, soll den 
vorstand in die Lage versetzen, eigene Aktien der Gesellschaft 
zur verfügung zu haben, um in geeigneten Einzelfällen Un
ternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen aus Branchen 
oder Geschäftsfeldern, in denen die Intertainment AG oder 
ein Beteiligungsunternehmen der Intertainment AG tätig sind 
(oder aus damit verwandten Branchen oder Geschäftsfeldern) 
gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu 
können. Unternehmenserweiterungen, die durch einen Unter
nehmens oder Beteiligungserwerb erfolgen, erfordern in der 
regel schnelle Entscheidungen. Durch die vorgesehene Er
mächtigung kann der vorstand auf dem nationalen oder inter
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nationalen markt rasch und flexibel auf vorteilhafte Angebote 
oder sich ansonsten bietende Gelegenheiten reagieren und 
möglichkeiten zur Unternehmenserweiterung durch den Er
werb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen ge
gen Ausgabe von Aktien im Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre nutzen. Auch in diesem Fall ist ein Bezugsrechtsaus
schluss nur für einen Betrag möglich, der weniger als 10 % 
des im zeitpunkt des hauptversammlungsbeschlusses vorhan
denen Grundkapitals ausmacht. Der vorstand geht davon aus, 
dass der Aufsichtsrat nur unter den genannten prämissen seine 
nach dem Gesetz erforderlichen Genehmigungen zur Ausnut
zung	des	genehmigten	Kapitals	erteilt.

Die Inhaber von schuldverschreibungen der Intertainment AG 
haben gemäß der üblichen verwässerungsschutzklausel im Fal
le einer Emission neuer Aktien mit Bezugsrecht der Aktionäre 
einen Anspruch auf Ermäßigung des Ausübungspreises um den 
Wert des Bezugsrechts, wenn ihnen kein Bezugsrecht einge
räumt wird. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs
rechts eröffnet daher die möglichkeit, den Inhabern von opti
onsscheinen stattdessen ein Bezugsrecht einzuräumen, das dem 
der Aktionäre entspricht. Der Bezugskurs wird zu gegebener 
zeit so festgelegt, dass unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Kapitalmarktverhältnisse	die	Interessen	der	Aktionäre	und	die	
Belange der Gesellschaft angemessen gewahrt werden.  
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Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und Stimmrechtsausübung

zur teilnahme an der hauptversammlung und zur Ausübung 
des stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten 
Adresse: 

  Intertainment AG 
c/o computershare hvservices AG 
prannerstraße 8 
80333 münchen 
Fax: 089 / 30 90 3746 75 
Email: anmeldestelle@computershare.de 

unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes mindestens sechs tage 
vor der hauptversammlung, das heißt bis zum 30.07.2010 
(24.00 Uhr), angemeldet haben. zum Nachweis des Anteilsbe
sitzes genügt ein in textform (§ 126b BGB) erstellter besonde
rer Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer 
sprache durch das depotführende Institut. Der Nachweis hat 
sich auf den Beginn des 21. tages vor der hauptversammlung, 
das heißt auf den 16.07.2010 (0:00 Uhr) („Nachweisstichtag“ 
bzw. „Record Date“), zu beziehen. 
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Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)

Der Nachweisstichtag (record Date) ist das entscheidende Da
tum für den Umfang und die Ausübung des teilnahme und 
stimmrechts in der hauptversammlung. Im verhältnis zur Ge
sellschaft gilt für die teilnahme an der hauptversammlung oder 
die Ausübung des stimmrechts als Aktionär nur, wer einen 
Nachweis des Anteilsbesitzes zum record Date erbracht hat. 
veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag 
haben für den Umfang und die Ausübung des teilnahme und 
stimmrechts keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst 
nach dem record Date erworben haben, können somit nicht 
an der hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ord
nungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, 
sind auch dann zur teilnahme an der hauptversammlung und 
zur Ausübung des stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien 
nach dem record Date veräußern. Der Nachweisstichtag hat 
keine Auswirkungen auf die veräußerbarkeit der Aktien und ist 
kein relevantes Datum für eine evtl. Dividendenberechtigung.
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Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der hauptversammlung teil
nehmen, können ihr stimmrecht und sonstige rechte durch ein 
Kreditinstitut,	eine	Vereinigung	von	Aktionären	oder	durch	ei
nen anderen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch in diesem 
Fall müssen sich die Aktionäre unter vorlage des Nachweises 
über den Aktienbesitz rechtzeitig selbst anmelden. Die Eintritts
karten zur hauptversammlung werden entsprechende Formu
lare zur vollmachtserteilung enthalten.

Wenn	weder	ein	Kreditinstitut	noch	eine	Aktionärsvereinigung	
oder eine gemäß § 135 Abs. 8 und § 135 Abs. 10 i.v.m. § 125 
Abs. 5 des Aktiengesetzes gleichgestellte person oder Institu
tion bevollmächtigt wird, bedarf die Erteilung der vollmacht, 
ihr Widerruf und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft der 
textform (§ 126b BGB).

Kreditinstitute,	Aktionärsvereinigungen	und	die	gemäß	§	135	
Abs. 8 und § 135 Abs. 10 i.v.m. § 125 Abs. 5 des Aktienge
setzes gleichgestellten personen und Institutionen müssen voll
machten lediglich nachprüfbar festhalten; sie können für die 
Form der vollmachtserteilung abweichende regelungen vorge
ben, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Daher bitten 
wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form der vollmachten 
an	Kreditinstitute,	Aktionärsvereinigungen	oder	diesen	gleich
gestellte personen oder Institutionen mit diesen abzustimmen. 
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Als service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich nach 
maßgabe ihrer Weisungen auch durch von der Gesellschaft be
nannte stimmrechtsvertreter in der hauptversammlung vertre
ten lassen können, wenn sie sich rechtzeitig angemeldet haben. 
Diese üben das stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage 
der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Die vollmachten 
sind in textform zu erteilen und müssen entsprechende Wei
sungen enthalten, andernfalls sind sie ungültig. Aktionäre, die 
den von der Gesellschaft benannten stimmrechtsvertretern 
eine vollmacht erteilen möchten, können hierzu das mit der 
Eintrittskarte zur hauptversammlung zur verfügung gestellte 
Formular verwenden. Die Eintrittskarte zur hauptversammlung 
erhalten die Aktionäre nach Eingang der Anmeldung und des 
Nachweises des Aktienbesitzes, wie oben beschrieben. Bitte 
beachten sie, dass die stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu 
Wortmeldungen oder dem stellen von Fragen oder von An
trägen entgegennehmen und verfahrensanträge und unan
gekündigte Anträge von Aktionären nicht unterstützen wer
den. vollmachten und Weisungen müssen spätestens bis zum 
03.08.2010 unter der nachfolgend genannten Adresse einge
hen, da sie sonst nicht mehr berücksichtigt werden können: 

  Intertainment AG 
c/o computershare hvservices AG 
prannerstraße 8 
80333 münchen 
Fax: 089 / 30 90 3746 75 
Email: anmeldestelle@computershare.de 

Weitere Informationen zur stimmrechtsvertretung sowie die 
Einzelheiten zu vollmachten und Weisungen ergeben sich aus 
den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Für die elektronische Übermittlung des Nachweises einer Be
vollmächtigung bietet die Gesellschaft ihren Aktionären fol
gende Emailadresse an:

hvvollmacht2010@intertainment.de
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Ergänzungen der tagesordnung

Ergänzung der Tagesordnung

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro 
erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die tages
ordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 

tagesordnungsergänzungsverlangen sind schriftlich an den 
vorstand zu richten und müssen der Gesellschaft mindestens 
30 tage vor der versammlung, also bis zum 06.07.2010, zu
gehen. Wir bitten unsere Aktionäre, Ergänzungsverlangen an 
folgende Adresse zu senden.

  Intertainment AG 
z.h. des vorstands 
maximiliansplatz 5 
80333 münchen 
Fax: 089 / 21 69911
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Anträge und Wahlvorschläge

Anträge und Wahlvorschläge

Darüber hinaus ist jeder Aktionär berechtigt, Gegenanträge 
zu punkten der tagesordnung oder zu Wahlvorschlägen zu 
übersenden. Die Gesellschaft wird Anträge von Aktionären 
einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung 
und einer etwaigen stellungnahme der verwaltung unter  
www.intertainment.de zugänglich machen, wenn der Aktio
när mindestens 14 tage vor der versammlung, also bis zum 
22.07.2010, der Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag 
gegen einen vorschlag von vorstand und Aufsichtsrat zu einem 
bestimmten punkt der tagesordnung mit Begründung an nach
folgend genannte Adresse übersandt hat. 

  Intertainment AG 
z.h. des vorstands 
maximiliansplatz 5 
80333 münchen 
Fax: 089 / 21 69911 
Email: anmeldestelle@intertainment.de 

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 
Unter www.intertainment.de finden sie auch etwaige stellung
nahmen der verwaltung. 

Diese regelungen gelten für den vorschlag eines Aktionärs zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern 
sinngemäß, mit der maßgabe, dass der Wahlvorschlag keiner 
Begründung bedarf. 

Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im zeit
punkt der Übersendung des Gegenantrags bzw. Wahlvor
schlags nachzuweisen.



20

Auskunftsrecht

Auskunftsrecht

Jedem	 Aktionär	 ist	 auf	 Verlangen	 in	 der	 Hauptversammlung	
vom vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft 
zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegen
stands der tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Be
ziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unterneh
men	sowie	die	Lage	des	Konzerns	und	der	in	den	Konzernab
schluss einbezogenen Unternehmen. von einer Beantwortung 
einzelner Fragen kann der vorstand aus den in § 131 Abs. 3 
AktG genannten Gründen absehen (z. B. keine offenlegung 
von Geschäftsgeheimnissen).

Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden Ak
tionäre und Aktionärsvertreter, die in der hauptversammlung 
Fragen stellen möchten, höflich gebeten, diese Fragen mög
lichst frühzeitig an

  Intertainment AG 
z.h. des vorstands 
maximiliansplatz 5 
80333 münchen 
Fax: 089 / 21 69911 
Email: anmeldestelle@intertainment.de 

zu übersenden. Diese Übersendung ist keine förmliche voraus
setzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hier
von unberührt.
 
Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft

Diese Einberufung der hauptversammlung, die zugänglich zu 
machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie 
weitere Informationen – insbesondere nähere Erläuterungen zu 
den rechten der Aktionäre – stehen auch auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.intertainment.de zur verfügung.
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Gesamtzahl der Aktien

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zur Zeit der Einbe
rufung

Im zeitpunkt der Einberufung der hauptversammlung be
läuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUro 
18.008.070,93. Das Grundkapital der Gesellschaft ist einge
teilt in 14.085.041 nennwertlose stückaktien. Die Gesamtzahl 
der Aktien und stimmrechte im zeitpunkt der Einberufung der 
hauptversammlung beträgt 14.085.041. 

München,	im	Juni	2010

Intertainment AG

Der vorstand
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Anfahrtsbeschreibung

So finden Sie am besten zur Haupt
versammlung der Intertainment AG

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

•		Vom	Hauptbahnhof	Frankfurt	(Tiefebene)	mit	der	U5	in	Rich
tung preungesheim bis haltestelle „Deutsche Nationalbiblio
thek“.

•		Vom	Flughafen	 (Regionalbahnhof)	mit	 der	 S	8	oder	 S	9	 in	
Richtung	Hanau	bzw.	Offenbach	Ost	bis	Haltestelle	„Konsta
blerwache“. Umsteigen in die U5 in richtung preungesheim 
bis haltestelle „Deutsche Nationalbibliothek“.  

Mit dem PKW 

•		A	 66	 bis	 zum	 Autobahnende	 Miquelallee	 und	 der	 Beschil
derung	Fulda	/	Hanau	folgen;	an	der	3.	Kreuzung	rechts	in	
die Eckenheimer Landstraße richtung stadtmitte abbiegen;  
der Beschilderung folgend rechts in die tiefgarage fahren 
(kostenpflichtig). 

•		A	661	bis	zur	Ausfahrt	Eckenheim,	dort	Richtung	Innenstadt	/	 
Eckenheim einordnen und geradeaus bis zur 3. großen Am
pelkreuzung	fahren	und	diese	überqueren.	Am	Gebäude	der	
Deutschen Nationalbibliothek befindet sich nach ca. 100 me
tern rechts die Einfahrt in die tiefgarage (kostenpflichtig).
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Anfahrtsbeschreibung
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Intertainment Hauptversammlung in der Deutschen Nationalbibliothek



Intertainment AG

Maximiliansplatz 5, 80333 München 

Telefon + 49 89 216 990

Telefax + 49 89 216 9911

EMail investor@intertainment.de

Internet www.intertainment.de


